
 

Antrag  

der Fraktion der FDP 

betreffend Aufhebung der Liquiditätssperre für den Landesstraßenbau 

 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass mit Aufstellung des Doppelhaushaltes 2013/2014 das Hessi-

sche Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung die Projekte angemel-
det und in der Anlage II zum Einzelplan 07 des Landeshaushaltes aufgenommen hat, die 
aus den Haushaltsansätzen finanzierbar waren und sind. Dieser Beschluss wurde durch 
das CDU/FDP-Landeskabinett einstimmig gefasst. 

 
2. Mit dem Ausführungserlass des Hessischen Ministers der Finanzen zum Haushalt 

2013/2014 unterliegt aber der Landesstraßenbau einer Liquiditätssperre in Höhe von 10 %. 
Für den Straßenbauhaushalt bedeutet dies, dass anstatt 100 Mio. € für Landesstraßen in 
Wirklichkeit nur 90 Mio. € zur Verfügung stehen. Außerdem wurden 3,35 Mio. € Pla-
nungsmittel gesperrt. Diese Kürzungen wurden bislang nicht aufgehoben, obwohl es im 
Jahr 2013 insgesamt zu Haushaltsverbesserungen von 973 Mio. € gekommen ist.  

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Liquiditätssperre für die Mittel in den 

Bereichen Landesstraßenbau und Planungsleistungen im Straßenbau aufzuheben. Damit 
sollen die 63 verschobenen, von der Vorgängerlandesregierung von CDU und FDP ver-
sprochenen wichtigen Straßensanierungs- und Straßenbauprojekte im Jahr 2014 so weit 
wie möglich verwirklicht werden.  

 
 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
Wiesbaden, 10. April 2014 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Rentsch 
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